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Anne Siegetsleitner, 

Nikolaus Knoepff ler (Hg.):

Menschenwürde im interkulturellen 

Dialog.

Verl. Karl Alber, Freib.-München 2005 

ISBN 3-495-48141-9, 122 Seiten

»Menschenwürde« ist zwei-
fellos der Schlüsselbegriff 
des ethischen Universalis-
mus der Moderne, dessen 
Sinngehalt allerdings durch 
inflationären Gebrauch zu-
weilen zu verblassen droht. 
Damit die Rede von der 
Menschenwürde nicht zur 
»Leerformel« (N. Hoerster) 
verkommt, sind präzise be-
griffliche Klärungen, aber 
auch interkulturelle Ver-
ankerungen nötig. Diesem 
Ziel sind die Beiträge dieses 
Sammelbandes verpflichtet.

Das Prinzip der Men-
schenwürde ist, wie 
Gröschner in einer 
rechtsdogmatischen Deu-
tung des ersten Satzes des 
Deutschen Grundgesetzes 

– »Die Würde des Men-
schen ist unantastbar« (Art. 
1, Abs. 1 GG) – ausführt, 
im positiven Sinn »unde-

finierbar«, weil darin die 
Fähigkeit des Menschen 
angesprochen ist, sein Le-
ben selbst zu definieren 
bzw. zu entwerfen. Daraus 
folgt: Der Menschenwürde-
grundsatz hat rechtsdogma-
tisch »bloß« eine limitative 
Bedeutung, nämlich das 
formale Vermögen des Ein-
zelnen zum Entwurf einer 
Lebensform gegen die (De-
finitions-)Macht des Staates 
zu schützen Nach Grösch-
ner ist der Menschenwür-
degrundsatz ein objektives 
Konstitutionsprinzip der 
Verfassung, aus dem in wei-
teren, eigens zu begrün-
denden Schritten erst die 
verschiedenen Menschen- 
und Grundrechte entfaltet 
werden müssen. Darüber 
hinaus ist der Freiheitsbe-
griff, der der rechtsdog-
matischen Bestimmung der 
Menschenwürde zugrunde 
liegt, durch eine dogmen-
philosophische Reflexion 
einzuholen. Zu diesem 
Zweck greift Gröschner al-
lerdings nicht auf Kant, son-
dern auf Pico della Miran-
dola zurück; denn bei Pico, 
der den Menschen als Bild-
ner (»plastes et fictor«) seiner 

selbst begreift, werde die 
Würde des Menschen nicht 
bloß negativ, d. h. in Ab-
grenzung zum Tausch- bzw. 
Gebrauchswert der Dinge, 
sondern positiv im Sinne 
der Fähigkeit, eine eigene 
Lebensform auszubilden, 
bestimmt.

Eckhard Kessler zeigt 
in seinem Beitrag die Rele-
vanz, aber auch die Grenzen 
aktueller Rückbezüge auf 
die »dignitas-hominis«-Lite-
ratur in der Renaissance auf. 
Nach einer kurzen Rück-
blende auf das antike und 
mittelalterliche Erbe wird 
der Begriff der Menschen-
würde bei Petrarca, Manet-
ti und Pico skizziert, wo in 
unterschiedlichen Akzentu-
ierungen jeweils die Schöp-
fermacht des Menschen als 
zentrales Moment hervor-
tritt. Gerade bei Pico della 
Mirandola, der die Unbe-
stimmtheit und Offenheit 
menschlicher Freiheit am 
radikalsten zum Ausdruck 
bringt, jedoch die Selbst-
bestimmungsmacht des 
Menschen zugleich mit 
dem christlich-neuplato-
nischen Ideal der vita con-
templativa verbindet, bricht 

die historische Distanz zu 
aktuellen Verständnissen 
der Menschenwürde unü-
bersehbar hervor. Ein aktu-
eller Rückbezug auf Picos 
Begriff der Menschenwür-
de muss daher nach Keßler 
von neuplatonischen und 
theologischen Kontexten, 
die für Pico von eminenter 
Bedeutung waren, bewusst 
absehen.

Gregor Paul bezieht sich 
in dem Versuch, Anknüp-
fungspunkte für den Begriff 
der Menschenwürde im 
chinesischen Kulturkreis 
aufzuspüren, vor allem auf 
Menzius (372–289 v. Chr.). 
Zu Recht wendet sich Paul 
gegen die weit verbreitete 
Ansicht, dass die »konfuzi-
anische Ethik« primär eine 
traditionalistische Familien- 
bzw. Rollenethik sei, die 
auf dem Prinzip des blin-
den Gehorsams gegenüber 
der Obrigkeit aufbaue. Es 
ist gerade die Fähigkeit zu 
moralischer Selbstbestim-
mung und (Mit-)Mensch-
lichkeit (»ren«), die nach 
Menzius den besonderen, 
»himmlischen« Rang des 
Menschen gegenüber ande-
ren Lebewesen ausmacht. 
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Weniger überzeugend ist 
allerdings Pauls These, das 
Prinzip der Menschenwür-
de wie Naturgesetze auf 
empirischem Wege, d. h. 
durch falsifizierbare Hypo-
thesen zu begründen.

Raif Georges Khou-
ry wendet sich in seinem 
Beitrag über »Ethik und 
Menschenwürde im Islam« 
gegen das Vorurteil, dass 
das moderne Menschen-
rechtsdenken den Traditi-
onen des Islam fremd sei. 
Khoury weist das Prinzip 
der Menschenwürde je-
doch nicht bei einzelnen 
Denkern nach, sondern 
schlägt einen traditionsge-
schichtlichen Argumenta-
tionsgang ein. Wenn die 
historischen Wurzeln der 
Idee der Menschenwürde, 
wie im westlichen Denken 
immer wieder betont wird, 
bis in die jüdisch-christ-
liche Theologie und die 
griechisch-römische Philo-
sophie zurückreichen, kann 
nach Khoury dem Islam der 
Menschenwürdegrundsatz 
nicht fremd sein; denn der 
Koran hat zentrale Strän-
ge der jüdisch-christlichen 
Tradition aufgenommen. 

Darüber hinaus wurde in 
der »islamischen Aufklä-
rung« im Mittelalter die an-
tike Philosophie in umfas-
sender Weise rezipiert. Aus 
diesem Grund sieht Khou-
ry in den religiös-philoso-
phischen Traditionen des 
Islam zahlreiche Anknüp-
fungspunkte für ein moder-
nes Menschenrechtsethos, 
die jedoch gegenüber spä-
teren Verhärtungen durch 
eine aufgeklärte Interpreta-
tion des Koran und des is-
lamischen Gesetzes wieder 
freigelegt werden müssen.

Hans Schelkshorn

Helmuth Vetter (Hg.):

Lebenswelten. Ludwig Landgrebe 

– Eugen Fink – Jan Patočka. Wiener 

Tagungen zur Phänomenologie 2002. 

(Reihe der Österreichischen 

Gesellschaft für Phänomenologie. 

Hg. Helmuth Vetter, Band 9).

Peter Lang. Europäischer Verlag der 

Wissenschaften, Frankfurt 2003

ISBN 3-631-50137-4, 205 Seiten

Die Jahrestagung 2002 der 
Österreichischen Gesellschaft 
für Phänomenologie, die an-
lässlich des hundertsten 
Geburtstags des aus Wien 
stammenden Phänome-

nologen Ludwig Landgre-
be (1902–1991) stattfand, 
aber genauso zwei anderen 
wichtigen Husserl-Schü-
lern galt – nämlich Eugen 
Fink (1905–1975) und Jan 
Patočka (S. 1907–1977) 

–, widmete sich einer The-
matik, die wohl zu den 
wichtigsten Lehrstücken 
der »Transzendentalen 
Phänomenologie« Edmund 
Husserls zählt: der Philo-
sophie der »Lebenswelt« 

– im Titel bewusst im Plu-
ral »Lebenswelten« formu-
liert, um so die Frage zum 
Ausdruck zu bringen, »ob 
angesichts der heute üb-
lichen Redeweise von Plu-
ralität immer noch sinnvoll 
von der einen Lebenswelt 
gesprochen werden darf, 
untrennbar vom Sein eines 
jeden Ich, wie dies Land-
grebe gezeigt hat, wenn 
er von Subjekten absoluter 
Verantwortung spricht und 
davon, dass ›Husserls Kons-
titutionslehre die Grundla-
ge einer Philosophie abso-
luter Verantwortung‹ ist« 
(S. 7), wie Helmuth Vetter 
in der Einleitung festhält.

Die neun Beiträge 
dieses Bandes zeigen auf, 

wie sehr die von Husserl 
initiierte »Philosophie der 
Lebenswelt(en)« bis heu-
te aktuell und relevant ist, 
was die Herausforderung 
des Interkulturellen und 
Fremden betrifft. So stellt 
etwa Natalie Depraz in ih-
ren Überlegungen zu einer 
»Ontologie der Inter-Indi-
viudation« die These auf: 
»Das Verhältnis mit dem 
Anderen konstituiert das 
Individuum als ein echtes 
Individuum, das also erst 
das Verhältnis als solches 
als eine innere Struktur 
seiner Individualität be-
sitzt. Deshalb wird das 
Individuum nicht mehr als 
Trennung von anderen In-
dividuen denkbar, sondern 
konstitutiv in Relation mit 
ihnen, so dass es durch die 
Alterität und nicht durch 
das abstrakte Getrenntsein 
wesentlich konstituiert 
wird« (S. 52). Die – wohl 
auch für interkulturelles 
Philosophieren maßgeb-
liche – Differenz zwischen 
»hermeneutischer« Phäno-
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